
GRABPFLEGE 
 

Für die dauernde Herrichtung und die Instand-
haltung der Grabstätten ist der Grabnutzungs-
berechtigte zuständig. Dabei ist u.a. zu beach-
ten, dass die Grabstätten nur mit Pflanzen be-
pflanzt werden dürfen, die andere Grabstätten 
und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht 
beeinträchtigen. D.h., dass Pflanzen nicht zu 
hoch bzw. breit sein und nicht außerhalb von 
Grabstätten ranken dürfen. Samenflug (z.B. durch 

Unkräuter) ist zu vermeiden, verwelkter Grab-
schmuck ist unverzüglich von der Grabstätte zu 
entfernen.  
Es gibt aber auch so genannte „Pflegegrabstät-
ten“. Hier übernimmt die Friedhofsverwaltung 
die Herrichtung und Pflege. Diese Grabstätten 
werden mit Rasen begrünt und können mit ei-
nem liegenden Grabmal/ Namenstafel belegt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRABMALE U. -EINFASSUNGEN 
 

Das Aufstellen eines Grabmales bedarf eines 
schriftlichen Antrages bei der Friedhofsverwal-
tung. Die einzelnen Regelungen nach der Fried-
hofssatzung und die Technische Anleitung zur 
Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA 
Grabmal) sind den Steinmetzhandwerkern pp. 
bekannt. Da Grabmale und Grabeinfassungen 
Eigentum des Grabnutzungsberechtigten sind, 
sind diese auch für die Standsicherheit und 
spätere Entsorgung zuständig. 

 

BESTATTUNGSZEIT 
 

Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Die Bestattungen erfolgen regel-
mäßig an Werktagen, und zwar montags bis sams-
tags in der Zeit von 08:00 – 14:00 Uhr (14:00 Uhr = 
letzte Mess- bzw. Trauerfeier mit anschließender Bestattung). 
Erdbestattungen und Einäscherungen müssen in-
nerhalb von 8 Kalendertagen nach Eintritt des To-
des erfolgen. Aschen müssen spätestens 8 Wochen 
nach der Einäscherung bestattet werden. 
 

Die Herstellung des ersten Grabhügels und die 
Beseitigung der bei der Bestattung niedergelegten 
Kränze und Blumen übernimmt die Friedhofsver-
waltung. Ein kurzer Anruf genügt. 
 

GEBÜHREN 
 

Im Rahmen des Gemeindehaushalts müssen die 
Friedhofskosten (Personalkosten, Unterhaltungskosten der 
Friedhofsanlagen und Kapellen, Abschreibungen und Verzinsun-
gen, Grabaushub und -Verfüllung...) durch Gebühren ge-
deckt werden.  
Die Gebühren anlässlich einer Bestattung setzen 
sich z.B. zusammen aus: 
Gebühren für die Bestattung  
(Benutzung der Friedhofskapelle, Ausheben und Verfüllen des 
Grabes, Beseitigung der Kränze,...) 
Gebühr für die Grabnutzung  
(Erwerb des Grabnutzungsrechtes für z.B. 30 Jahre) 
Gebühr für sonstige Leistungen  
(Einfassungen, Bepflanzung, Pflege,...) 
....... 

Ein Auszug aus der Gebührensatzung ist zu Ihrer 
Information als Anlage beigefügt. 

 

NOCH FRAGEN ?  
DIE FRIEDHOFSVERWALTUNG BEANTWORTET SIE GERNE !  

 

KONTAKT: 
Stadt Brakel, Der Bürgermeister, Friedhofsverwaltung,  
Verwaltungsnebenstelle, Am Markt 4, 33034 Brakel 
Andreas Gehle, Tel.: 05272/360-262, Fax: 05272/360 44 262,  
email: a.gehle@brakel.de 
Anton Köhne, Tel.: 05272/360-411, Fax: 05272/360 44 411,  
email: a.koehne@brakel.de 
 
INTERNET: 
 

www.brakel.de/friedhof 
 
 
 
 
Änderungen vorbehalten 
Stand: 08.06.2010 
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Allgemein 
 

Vorrangige Aufgabe eines Friedhofs ist seine 
Funktion als Bestattungsort für die Verstorbe-
nen sowie als Trauer- und Gedenkort für die 
Hinterbliebenen. Aber der Friedhof ist mehr als 
das – er wird auch als Ort für die stille Erhoh-
lung, Naturschutz sowie als „grüne Lunge“ ge-
nutzt. 
In der Stadt Brakel gibt es kommunale Friedhö-
fe in der Kernstadt sowie in den Stadtbezirken 
Beller, Bellersen, Bökendorf, Erkeln, Hembsen, 
Istrup, Riesel, Schmechten, Frohnhausen, 
Gehrden und Siddessen. 
 

Grabarten 
 

Mit Inkrafttreten des neuen Bestattungsgeset-
zes NRW am 01.09.2003 und der neuen Sat-
zung über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
der Stadt Brakel am 16.02.2004 gibt es in Bra-
kel folgende Arten von Grabstätten: 
 

• Reihengrabstätten 
Erdbestattung Sarg - Reihengrabstätten 
dienen der Aufnahme jeweils eines ein-
zelnen Verstorbenen und werden zeit-
lich und räumlich „der Reihe nach“ für 
die Dauer der Ruhezeit (30 Jahre) zur 
Verfügung gestellt. Das Nutzungsrecht 
kann erst anlässlich des Todesfalles er-
worben werden. Das Nutzungsrecht am 
Reihengrab erlischt nach Ablauf der Ru-
hezeit. Ein Wiedererwerb des Nutzungs-
rechtes ist nicht möglich.  
“Pflegegrabstätten“ möglich – siehe 
Punkt „Grabpflege“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wahlgrabstätten 
Erdbestattung Sarg - Wahlgrabstätten die-
nen der Aufnahme jeweils eines einzelnen 
oder mehrerer Verstorbener (1er-Wahlgrab, 

2er-Wahlgrab,...). Das Nutzungsrecht wird für 
die Dauer von 30 Jahren verliehen und 
kann in der Regel einmal wiedererworben 
werden. Der Wiedererwerb ist nur für die 
gesamte Wahlgrabstätte für die Dauer von 
5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahren und auf 
Grund einer weiteren Bestattung für weite-
re 30 Jahre möglich.  
“Pflegegrabstätten“ möglich – siehe Punkt 
„Grabpflege“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Urnenreihengrabstätten 
Erdbestattung Urne - Urnenreihengrabstät-
ten dienen der Aufnahme jeweils eines ein-
zelnen Verstorbenen und werden zeitlich 
und räumlich „der Reihe nach“ für die Dau-
er der Ruhezeit (30 Jahre) zur Verfügung ge-
stellt. Das Nutzungsrecht kann erst anläss-
lich des Todesfalles erworben werden. Das 
Nutzungsrecht am Urnenreihengrab er-
lischt nach Ablauf der Ruhezeit. Ein Wie-
dererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht 
möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Urnenwahlgrabstätten 
Erdbestattung Urne - Urnenwahlgrab-
stätten dienen der Aufnahme von bis zu 
zwei Verstorbenen. Das Nutzungsrecht 
wird für die Dauer von 30 Jahren ver-
liehen und kann in der Regel einmal 
wiedererworben werden. Der Wieder-
erwerb ist nur für die gesamte Wahl-
grabstätte für die Dauer von 5, 10, 15, 
20, 25 oder 30 Jahren und auf Grund 
einer weiteren Bestattung für weitere 
30 Jahre möglich. 

• Aschebeisetzung ohne Urne  
“Aschestreufeld“  
Auf dem Friedhof in der Kernstadt und 
im Ortsteil Gehrden ist ein Aschestreu-
feld eingerichtet worden, auf dem die 
Asche durch Verstreuung beigesetzt 
wird. Diese Form der Bestattung muss 
der Verstorbene bereits zu Lebzeiten 
verfügt haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Namenlose Urnenreihengrabstätten 
und Reihengrabstätten  
“Anonyme Grabstätten“  
Erdbestattung Urne bzw. Sarg - Auf 
dem Friedhof in der Kernstadt und in 
den Ortsteilen sind nicht näher gekenn-
zeichnetes Urnenreihen- und Reihen-
grabfelder für namenlose Bestattungen 
eingerichtet. Die Anlage und Pflege der 
Grabstätten erfolgt durch die Friedhofs-
verwaltung. Die Grabstätten werden 
einheitlich mit Rasen begrünt und ge-
mäht. Über die Grablage wird keine 
Auskunft erteilt. 

 

 

 

 


